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Betr: Werbeleistungen über eine konzerninterne deutsche Werbeagentur (EAS 

218) 

Wird die Österreich-Werbung für eine österreichische Tochtergesellschaft eines deutschen 

Konzerns von einer deutschen konzerninternen Werbeagentur besorgt, dann erbringt diese 

deutsche Konzernwerbegesellschaft dem im Konzernverbund befindlichen österreichischen 

Schwesterunternehmen eine Dienstleistung, die von der österreichischen Gesellschaft 

fremdverhaltenskonform abzugelten ist. Hiebei kann durchaus die Kostenaufschlagsmethode 

angewendet werden, nach der die deutsche Konzernwerbegesellschaft die bei ihr 

aufgelaufenen Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlages der österreichischen 

Gesellschaft anlastet (Hinweis auf die diesbezüglichen OECD-Verrechnungspreisgrundsätze in 

AÖF Nr. 79/1986, Z. 165 ff). 
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